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RS OGH 1980/5/14 2Ss129/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1980

Norm

StGB §111

Rechtssatz

1. Die "Polizei" als solche - in ihrer Gesamtheit und als Inbegri4 aller polizeilichen Einrichtungen in Bund und Ländern -

ist keine beleidigungsfähige Personengesamtheit.

2. Herabsetzende Äußerungen über die "Polizei" als solche können auch als Sammelbeleidigung nicht in Betracht

kommen, da der mit diesem Begri4 umschriebene Personenkreis zu wenig überschaubar ist. RS U OLG Düsseldorf (D)
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